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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das Eid-

genössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF. 
 
Begründung 

Mit der Gesetzesänderung soll der Bund für die COVID-19-bedingten Zu-
satzausgaben in Höhe der 2020 geleisteten Kurzarbeitsentschädigung eine 
ausserordentliche Zusatzfinanzierung an die Arbeitslosenversicherung leis-
ten können. Ebenfalls schafft er die Grundlage für eine mögliche weitere Zu-
satzfinanzierung im Jahr 2021. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
stimmt der geplanten Gesetzesänderung vorbehaltlos zu. Die Funktion der 
Arbeitslosenversicherung als Konjunkturstabilisator soll gesichert werden. 
 

                                                                                            
 

 

 

 


